
Badminton Regionalverband Dresden 
16.10.2020   

Ausschreibung zum 

Mannschaftswettkampf U9 / U11 

 

 

WANN? 17.01.2021 (Beginn: 09:00 Uhr)  

WO?  Paradiesstraße 35, 01217 Dresden  

 

SPIELMODUS? Mannschaftswettkampf in 3 Spielklassen (U9 / U11 A / U11 B) 

   Jede Mannschaft besteht aus 4-8 Spielern 

Es werden 8 Einzel im „oberen“ und „unteren“ Paarkreuz gespielt 

1 gegen 1 2 gegen 2 3 gegen 3 4 gegen 4 

1 gegen 2 2 gegen 1 3 gegen 4 4 gegen 3 

Die Zahlen stehen jeweils für die Position in der Rangliste. Es können 

sich jeweils 2 Spieler eine Position teilen 

STICHTAGE?  U9 01.01.2012   U11 01.01.2010  

    

MELDUNG?  Bis zum 03.01.2021 an felixbauermann@gmx.de 

Gemeldet werden alle Spieler mit Geburtsdatum und 

Ranglistenpostion, dazu die bevorzugte Spielklasse (U11) 

HINWEIS: es sind auch Meldungen einzelner Spieler bzw. 

unvollständige Mannschaften ausdrücklich erwünscht. 

Wir stellen diese nach bestem Wissen und Gewissen 

zusammen 

    

Meldegebühr: 25,- Euro pro Mannschaft 

Allgemeines:  Änderungen sind dem Ausrichter vorbehalten 

   für Unfälle und Schadensfälle jeder Art haftet weder der Ausrichter 

   noch der Veranstalter 

   alle TeilnehmerInnen können als Zählrichter eingesetzt werden 

   die Turnhallen sind nur mit Schuhen zu betreten, die eine abriebfeste, 

   helle Sohle haben 
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Datenschutzhinweis: Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass in der 

    Meldung angebotene personenbezogene Daten und die im 

    Zusammenhang mit dem Turnier gemachten Fotos,  

    Filmaufnahmen und Interviews in Presse, Rundfunk,  

    Fernsehen, Werbung fotomechanischen Vervielfältigungen 

    ohne Vergütungsanspruch ihrerseits genutzt werden dürfen. 

    Mit der Anmeldung werden die Bestimmungen dieser  

    Ausschreibung akzeptiert. 

 

 

Hygienekonzept: Jeder Teilnehmer bzw. Betreuer verpflichtet sich, die Regeln 

des Hygienekonzeptes einzuhalten bzw. die 

Coronaverordnungen umzusetzen! Dies gilt solange, bis die 

Coronaverordnungen bzw. Hygienekonzepte aufgehoben 

werden! 

 


